
Gemeinde Schliengen   

Wasserschloss Entenstein, 79418 Schliengen 

Telefon: 07635/3109-24   

gemeinde@schliengen.de    

Anmeldung Ferienbetreuung 2026:  
 
Hiermit melden ich/wir,  
 

Personensorgeberechtigte/r 1   

      

Geschlecht: □ männlich □ weiblich   

      
Name, 
Vorname         

      
Straße; Haus 
Nr.         

      

PLZ, Ort         

      

Telefon privat         

      

Telefon mobil         

 

Email     

      

Arbeitsstätte         

      

Telefon gesch.         

      

Personensorgeberechtigte/r 2   

      

Geschlecht: □ männlich □ weiblich   

      
Name, 
Vorname         

      
Straße; Haus 
Nr.         

      

PLZ, Ort         

      

Telefon privat         

      

Telefon mobil         

      

Email         

 

Arbeitsstätte     

      

Telefon gesch.         

 

mailto:gemeinde@schliengen.de


 
unser/e Kind/er 
 
1. Kind 2. Kind 

 
_________________________ _________________________ 
Vorname, Name Vorname, Name 

 

_________________________ _________________________ 
Geburtsdatum Geburtsdatum 

 
__________________________   __________________________ 
Klasse und Grundschulaußenstelle  Klasse und Grundschulaußenstelle  
 

_________________________ _________________________ 
Anschrift Anschrift 

 
zu folgenden Ferienbetreuungen an:  
 

 Fastnachtsferien (jeweils von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr) * 

  Fr.   13.02.2026 
 Mo. 16.02.2026 bis Fr. 20.02.2026 

 
 

 Osterferien (jeweils von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr) * 

         Mo. 30.03.2026 bis Do. 02.04.2026 
         Di.   07.04.2026 bis Fr. 10.04.2026 
 (Hinweis: keine Betreuung am Karfreitag und Ostermontag) 
 
 

 Pfingstferien (jeweils von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr) * 

  Di. 26.05.2026 bis Fr. 29.05.2026 (außer Pfingstmontag) 
 
 

 Sommerferien (jeweils von 07.00 Uhr bis 14.00 Uhr) * 

  Do. 30.07.2026 und Fr. 31.07.2026 

 Mo. 03.08.2026 – Fr. 07.08.2026 
 

 Mo. 10.08.2026 – Fr. 14.08.2026 
 

 Mo. 17.08.2026 – Fr. 21.08.2026 
 
 

 Herbstferien (jeweils von 07.00 Uhr bis 15.00 Uhr) 

  Mo. 26.10.2026 – Fr. 30.10.2026  
 
* Betreuung an Brückentag/en findet nur statt ab 20 Anmeldungen 

 

Besucht das/die Kind/er die Randzeit- bzw. flexible Nachmittagsbetreuung?  

 
Ja : ________Tage/Woche *    Nein:   
 

• Hinweis: Kinder, welche für die Randzeit- bzw. die flexible Nachmittagsbetreuung angemeldet sind, erhalten eine 
Gebührenermäßigung.  
 

 



In der Ferienbetreuung gibt es ein Mittagessen für derzeit 4,70 €/Person 

(vegetarisch) oder 4,90 €/Person (Fleisch u. Fisch). Wie das Bestellverfahren 

läuft und wie der hierfür erforderliche Benutzerausweis beantragt werden 

kann, erfahren Sie auf der Homepage der Gemeinde Schliengen unter 

www.schliengen.de/1561576.html. 

 
Personensorgeberechtigte Name und Anschrift: 
 
__________________________________________________________  

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung  
□ Umstehende Information zur Datenerhebung habe/n ich/wir zur Kenntnis genommen.  

 
□ Mit der Erhebung, Speicherung und Verarbeitung der Daten zum Zwecke der      
Durchführung des Ferien-Betreuungsangebotes für Grundschüler bin ich einverstanden.  
 
____________________________ _______________________________________  
Ort, Datum  
 

 

Unterschrift Personenberechtigte/r 1  Unterschrift Personenberechtigte/r 2 
 
 

 Es ist mir bekannt, dass im Schuljahr 2025/2026 kein Anspruch auf die 
Vergabe eines Betreuungsplatzes besteht. 

 
 Die Schul- und Ferienbetreuungssatzung vom 14.06.2018 zuletzt geändert am 

11.11.2021, welche auf der Homepage der Gemeinde Schliengen unter 
www.schliengen.de/1561576.html veröffentlich ist, habe/n ich/wir zur Kenntnis 
genommen. 

 
 Die auf der Homepage der Gemeinde Schliengen unter 

www.schliengen.de/1561576.html aufgeführten Hinweise zum Bestellverfahren 
für das Mittagessen habe ich zur Kenntnis genommen. Den ebenfalls dort abrufbaren 
Antrag auf Ausstellung eines Benutzerausweises werde ich direkt über das 
Sekretariat der Hebelschule Schliengen einreichen. 

 
Soweit Ihr Kind nicht schon für die Randzeit- bzw. Nachmittagsbetreuung 
angemeldet ist, sind weitere Formulare erforderlich, welche über die Homepage 
der Gemeinde Schliengen abrufbar und zusammen mit der Anmeldung 
vorzulegen sind. 
 

 Diese sind der Anmeldung beigefügt. 
 Anlage 1: Bestätigung Aufsichtspflicht 
 Anlage 2: Einverständniserklärung: Abholen durch andere Begleitpersonen 
 Anlage 3: Einverständniserklärung: Kind geht alleine nach Hause 
 Anlage 4: Einverständniserklärung für Ausflüge, Spaziergänge, Veranstaltungen 
 Anlage 5: Foto-Freigabe 
 Anlage 6: Abklärung Medikamente, Allergien, Beeinträchtigungen usw. 
 Anlage 7: Informationen über Datenerhebung. 

  
Schliengen, ___________ 

 
 

_________________________  _________________________ 
Unterschrift Personensorgeberechtige/r 1  Unterschrift Personensorgeberechtige/r 2 

http://www.schliengen.de/1561576.html
http://www.schliengen.de/1561576.html
http://www.schliengen.de/1561576.html


 
 
 

Betreuungsangebot für GRUNDSCHÜLER (Ferienbetreuung) 
 

Information zur Datenerhebung (Datenschutzinformation) 
Gemeinde /Stadtverwaltung  Schliengen  

Verantwortlicher nach Art. 4 Nr. 7 DSGVO  Bürgermeister Dr. Christian Renkert  

Behördlicher Datenschutzbeauftragter  datenschutz@schliengen.de  

Zweck der Datenverarbeitung, Rechtsgrundlage  Die personenbezogenen Daten werden zum 
Zweck der Durchführung des 
Ferienbetreuungsangebotes für Grundschüler 
erhoben und verarbeitet.  

geplante Speicherungsdauer  Die Daten werden ab sofort gespeichert und 
nach Ablauf der gesetzlich vorgegebenen 
Aufbewahrungsfrist nach Beendigung des 
gebuchten Betreuungsangebotes gelöscht.  

Empfänger oder Kategorie von Empfänger der 
Daten (Stellen, denen die Daten offengelegt 
werden)  

- Betreuungskräfte Ferienbetreuung  
- Sachbearbeiter Gebührenerhebung  
 

Betroffenenrechte  Sie haben als betroffene Person das Recht von 
der Gemeindeverwaltung Auskunft über die 
Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 
15 DSGVO), die Berichtigung unrichtiger Daten 
(Art. 16 DSGVO), die Löschung der Daten (Art. 
17 DSGVO) und die Einschränkung der 
Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) zu verlangen, 
sofern die rechtlichen Voraussetzungen dafür 
vorliegen. Sie können verlangen, die 
bereitgestellten personenbezogenen gemäß 
Art. 20 DSGVO zu erhalten oder zu übermitteln. 
Sie können nach Art. 21 DSGVO Widerspruch 
einlegen. Die Einwilligung in die Verarbeitung 
Ihrer Daten können Sie jederzeit widerrufen. 
Unbeschadet anderer Rechtsbehelfe können Sie 
sich beim Landesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit, 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, 
poststelle@lfdi.bwl.de beschweren.  

Verpflichtung, Daten bereitzustellen, Folgen der 
Verweigerung  

Sie sind nicht verpflichtet, die zum oben 
genannten Zweck erforderlichen 
personenbezogenen Daten bereitzustellen. Sind 
Sie damit nicht einverstanden, kann eine 
Anmeldung nicht entgegengenommen werden 
und das Kind kann an dem Ferien-
Betreuungsangebot für Grundschüler nicht 
teilnehmen.  

 
 


